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Clearingstelle EEG / KWKG
Charlottenstr. 65

10117 Berlin

Aachen, den 23.10.2018

Hinweisentwurf 2018/10 vom 14. September
Stellungnahme des Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Sehr geehrter Herr Dr. Lovens-Cronemeyer,

der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. schließt sich der Stellungnahme der Deutschen Gesell-
schaft für Sonnenenergie (DGS) zum Hinweisentwurf 2018/10 an.

Der SFV stellt grundsätzlich fest, dass sowohl die EEG-Umlagebelastung der Eigenversorgung als auch 
die des Mieterstroms durch die EEG-Umlage den Ausbau der Erneuerbaren Energien behindern.

Weit über 50 Prozent der deutschen Bevölkerung haben kein Wohneigentum und damit nur ein-
geschränkte Möglichkeiten zur Investition in Solaranlagen. Sie können selten an der Energiewende 
finanziell partizipieren. Eine Gleichstellung der Mieter/-innen mit Eigenversorgern wäre ein erster 
nachvollziehbarer Schritt, auch Mieter/-innen an der Energiewende teilhaben zu lassen. Die investiti-
onshemmende und verkomplizierende Problematik der zwingenden Personenidentität bei der Bestim-
mung der EEG-Umlagepflicht auf Eigenversorgung sollte generell aufgelöst werden. 

Denn die gesetzliche Förderung von Strom aus Erneuerbaren Energien ist ein kaum zu durchdrin-
gender Rechtsdschungel geworden. Durch das Mieterstromgesetz wird die Regel-Komplexität weiter 
angefeuert. Vorschriften, Einschränkungen und Handlungsgrenzen stoßen keine Investitionen an, sie 
erschweren den dringend notwendigen Zubau von Erneuerbaren Energien. 

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Dipl.-Ing. Susanne Jung
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.


